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Konzerninterne Gerätevermietung über eine Dubai-Gesellschaft 

Errichtet eine österreichische Holdinggesellschaft eines internationalen Konzerns in Dubai 

eine Gesellschaft, deren Hauptgeschäftszweig die Vermietung von Ölförder-

Ausrüstungsgegenständen an ausländische konzernzugehörige Gesellschaften ist, dann ist 

die Gewinnausschüttung der Dubai-Gesellschaft an die österreichische Mutter-Holding unter 

den in § 2 Z. 3 der VO BGBl. II Nr. 295/2004 näher beschriebenen Umständen nur dann 

steuerfrei und daher vom "Methodenwechsel" des § 10 Abs. 4 KStG verschont, wenn es sich 

hierbei um eine "gewerbliche Vermietung" handelt. 

Ob bei Vermögensnutzung bloße Vermögensverwaltung oder gewerbliche 

Vermögensverwertung vorliegt, ist aber immer eine Sachverhaltsfrage, die nach dem 

jeweiligen Gesamtbild des Einzelfalles zu prüfen ist und die sich nicht für alle 

Wirtschaftsgüter nach einem einheitlichen Maßstab beurteilen lässt (EStR 2000 Rz 5424 und 

die dort zitierte Judikatur). 

Damit kann aber das nur auf Rechtsfragen ausgerichtete ministerielle EAS-Verfahren nicht 

als Entscheidungshilfe dienen. Es kann im gegebenen Zusammenhang lediglich an den 

Gesetzeszweck des § 10 Abs. 4 KStG erinnert werden, der durchaus auch für die 

Sachverhaltsbeurteilung Bedeutung besitzen wird: Sachverhaltsgestaltungen, die darauf 

angelegt sind, Einkünfte dem österreichischen Steuerzugriff zu entziehen und in eine 

Steueroase (bzw. in ihrer steuerlichen Wirkung vergleichbare Territorien) zu verlagern, sollen 

nicht steuerfrei in die Hände des österreichischen Unternehmens rückgeführt werden. 
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